
   

 

Datenschutzordnung TCN 24.04.2023 1 

 

Tennis Club Neuwerk 2011 e.V. 

Datenschutzordnung (“DSO TCN”) 

Neufassung vom 24.04.2023 

Inhalte 

Inhalte ...................................................................................................................................................... 1 

Vorbemerkung & Zweck .......................................................................................................................... 1 

1.Erhebung personenbezogener Daten durch den Verein ...................................................................... 2 

2.Speicherung personenbezogener Daten .............................................................................................. 3 

3.Nutzung von personenbezogenen Daten ............................................................................................. 5 

4.Recht auf Löschung und Einschränkung personenbezogener Daten ................................................... 8 

5.Datenschutzbeauftragter...................................................................................................................... 8 

6.Datenschutz-Verpflichtung von Beschäftigten, ehrenamtlich Tätige .................................................. 9 

7.Information- und Auskunftspflichten ................................................................................................... 9 

8.Datenschutzverletzungen ..................................................................................................................... 9 

9.Datenschutz-Folgeabschätzungen (Art. 35 DSGVO) ............................................................................. 9 

10.Veröffentlichung ................................................................................................................................. 9 

11. Einwilligung ......................................................................................................................................10 

11.Nutzungsrecht...................................................................................................................................10 

12. Gültigkeit ..........................................................................................................................................10 

 

Vorbemerkung & Zweck 
Ab dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland und in allen 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltendes Recht. Die DSGVO ist ab diesem 
Zeitpunkt unmittelbar anwendbar. Ab dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Deutschland und in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltendes 
Recht. Die DSGVO ist ab diesem Zeitpunkt unmittelbar anwendbar. 

Ab dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland und in allen 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltendes Recht. Die DSGVO ist ab diesem 
Zeitpunkt unmittelbar anwendbar. 

Der TCN ist somit wie alle anderen Vereine an diese Vorschriften gebunden. Aus diesem Grund 
wurde zur Verdeutlichung und Information für alle Mitglieder eine Datenschutzordnung vom 
Vorstand beschlossen. Sie soll allen Mitgliedern und betroffenen Personen auf verständliche Art und 
Weise verdeutlichen, welche Daten, welcher Personen, zu welchem Zweck, und von welchen 
Funktionsträgern erhoben, gespeichert, genutzt und gelöscht werden.  

Eine regelmäßige Anpassung der Datenschutzordnung wegen Wechsel der verantwortlichen 
Personen im Vorstand oder durch gängige Rechtsprechung ist zu erwarten. Über jede Veränderung 
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werden die Mitglieder durch den Vorstand unterrichtet. 

1. Erhebung personenbezogener Daten durch den Verein 

1.1 Für die Aufnahme im Verein, für die Verfolgung des Vereinsziels und für die 

Mitgliederbetreuung und –verwaltung werden notwendigerweise personenbezogene Daten 

grundsätzlich mittels schriftlichem Aufnahmeantrag erhoben. 

Hierbei handelt es sich um folgende Daten: 

• Vorname 

• Nachname 

• Titel 

• Geb.-Datum 

• PLZ / Wohnort / Straße mit Hausnummer 

• Telefonnummer / Mobiltelefonnummer 

• E-Mail Adresse 

• Eintrittsdatum 

• Beitragsgruppe / Beitragsart 

• Ggf. Kontonummer / Bank / Kontoinhaber (bei Sepa-Lastschrift-Mandat) 

• Nationalität 

• Geschlecht 

Gemäß der Begriffsbestimmung der DSGVO handelt es sich auch bei weiteren Daten, wie 

Familienstand, Zahl der Kinder, Beruf, sportliche Leistungen, Leistungsklasse, Platzierung bei einem 

Wettbewerb und dergleichen um personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Dies gilt für 

Informationen jedweder Art, also für Schrift, Bild oder Tonaufnahmen. Sie können zum Zwecke des 

Vereins mit Einwilligung des Betroffenen erhoben werden.  

Beispiele: 

➢ Beitragsart „Fam. 2“, bedeutet: Ehepaar oder Lebensgemeinschaft mit zwei Kindern. 

➢ Ergebnis / Platzierung von Mitgliedern bei sportlichen Wettbewerben  

➢ Die Leistungsklasse eines an Medenspielen beteiligten Mitglieds wird erfasst 

1.2 Die Erhebung der Daten erfolgt direkt bei den betroffenen Personen. Gemäß Art. 13 Abs 1 

und Abs. 2 DSGVO hat der Verein aus Gründen der Transparenz von Datenverarbeitungsprozessen 

entsprechende datenschutzrechtliche Unterrichtungen vorzunehmen. Daraus folgt, dass der Verein 

seine Mitglieder über das Aufnahmeantragsformular auf diese Datenschutzordnung des Vereins 

hinweisen muss, die auf die folgenden Aspekte der DSGVO eingeht: 

➢ Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie Vertreter 

➢ Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (falls vorhanden) 

➢ Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

➢ Berechtigtes Interesse i.S. Art. 6 Abs 1 DSGVO 

➢ Empfänger von personenbezogenen Daten (z.B. Weitergabe an Versicherungen, 

Dachverband, andere Vereinsmitglieder, Internet) 

➢ Absicht über Drittlandtransfer (z.B. Nutzung einer Cloud) 

➢ Speicherdauer der personenbezogenen Daten 
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➢ Belehrung über Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder 

Widerspruchsrecht der Einwilligung) 

➢ Hinweis auf jederzeitiges Widerspruchsrecht der Einwilligung 

➢ Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit des Aufnahmeantrages werden diese Informationen in der 

Datenschutzordnung verankert und jedem Mitglied in schriftlicher oder elektronischer Form (bei 

bestehenden Mitgliedern nachträglich nach Erstellung oder Änderung dieser DSO, bei neuen 

Mitgliedern unmittelbar) zur Verfügung gestellt.  

1.3 Erhebung von Daten Dritter 

Nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO kann der Verein Daten von anderen Personen als von Vereinsmitgliedern 

(z.B. von Gästen, Zuschauern, Besuchern, fremden Spielern, Teilnehmer an Wettkämpfen) erheben, 

soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Vereins erforderlich oder gesetzlich 

vorgeschrieben ist und sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Personen überwiegen.  

 Beispiele: 

➢ Name, Vorname und Geburtsdatum von Gastspielern 

➢ Name, Vorname, Spiellizenznummer von Medenspielern in Spielberichtsbögen 

1.4 Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, sofern 

nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen überwiegen. 

Insbesondere ist dies der Fall bei Kindern unter 16 Jahren. Aus diesem Grund ist eine ausdrückliche 

Einwilligung des oder der Erziehungsberechtigten für die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten von Kindern erforderlich. 

Überwiegende Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten können wirtschaftliche und 

berufliche Belange ebenso sein, wie der Wunsch des Betroffenen, dass seine Privat-, Intim- und 

Vertraulichkeitssphäre gewahrt wird. Jeder Empfänger der Datenschutzordnung des TCN wird auf 

diesem Wege befragt, ob es derartige schutzwürdige Belange in ihrer Person gibt. 

In diesem Fall sollen die unter § 3.1 a oder § 3.1 b  aufgeführten Verantwortlichen des Vereins 

kontaktiert werden. 

2. Speicherung personenbezogener Daten 

2.1 Die personenbezogenen Daten werden beim TCN sowohl in Papierform (Sammlung der 

Aufnahmeanträge in einem Aktenordner) als auch in elektronischer Form gespeichert. Die 

Speicherung erfolgt an den unter §2.4 gelisteten elektronischen Speichermedien bzw. 

Softwareprodukten und durch die unter § 3.1 aufgeführten Verantwortlichen.  

2.3 Alle vom Verein erhobene analoge personenbezogene Daten werden abgelegt in einem 

Aktenordner und befinden sich in der Wohnung des Geschäftsführers und/oder des 

stellvertretenden Geschäftsführers des Vereins (siehe §3). 

2.4 Vom Verein erhobene elektronische personenbezogene Daten werden elektronisch 

gespeichert an folgenden Orten:  
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➢ in einem Cloud System  der Firma  Microsoft  (OneDrive) unter einem Account, der von den 
Geschäftsführern des TCN verwaltet wird

➢ Alle personenbezogenen Daten der Mitglieder gem-  2.5 werden gespeichert in einem 
professionellen elektronischen  online-Vereinsverwaltungssystem (“ClubDesk”) des 
Unternehmens:  reeweb ag, Wettsteinplatz 7, 4058 Basel, Schweiz

➢ Teile der personenbezogenen Daten der Mitglieder werden gespeichert in dem System

“Platzbuchung” der Firma  Platzbuchung SaaS UG, Am  Botanischen Garten 70, 50735 Köln

➢ Alle dem Verein durch Personen selbst zur Verfügung gestellte Daten, die elektronisch in 
Form von E-Mails an den Verein gesendet werden, werden insofern automatisch durch die 
Einsendung an den Verein als E-Mail auf dem E-Mail Server des Vereins gespeichert  –  die E-

Mail Postfächer befinden sich auf den Servern des  Unternehmens:  HostPress GmbH,

Bahnhofstraße 34, 66571 Eppelborn

➢ relevante personenbezogene Daten zur Feststellung von Mitgliedsbeiträgen und zur 
Rechnungsstellung und dem Einzug der Beiträge werden gespeichert im Programm  „Profi 
cash“ des Unternehmens  Volksbank Mönchengladbach eG, Senefelderstraße 25, 41066 
Mönchengladbach

➢ notwendige personenbezogene Daten der Mitglieder werden in das Wettspielportal “nuliga 
TVN” zum Zweck der Erstellung von Spielberichten zu offiziellen Wettspielen übertragen.

Dazu gehören mindestens Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum. Die Übertragung dieser 
Daten ist notwendige Bedingung für die Mitgliedschaft des TCN im Tennisverband 
Niederrhein (TVN), der die Eingabe der Spielergebnisse in nuliga in deiner Wettspielordnung

vorschreibt. Nuliga wird betrieben von  Tennis-Verband Niederrhein e. V., Hafenstr. 10,

45356 Essen

➢ In Zusammenhang mit der Verwendung der personenbezogenen Daten, die auf OneDrive, in 
ClubDesk, der Platzbuchung oder in der Finanzanwendung profiCash gespeichert sind, kann

(z.B. durch Downloads) eine temporäre Speicherung auf persönlichen Endgeräten der 
jeweiligen Nutzer gem. §3) entstehen.

2.5 Personenbezogene Daten

Folgende personenbezogene Daten werden durch den Verein gespeichert und verarbeitet:

• Mitgliedsnummer

• Anrede

• Titel

• Vorname(n)

• Nachname

• Geb.-Datum

• Geschlecht

• Jahrgang &  Alter

• PLZ / Wohnort / Straße mit Hausnummer

• Telefonnummer / Mobiltelefonnummer
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• E-Mail Adresse 

• Eintrittsdatum 

• Kündigungsdatum 

• Austrittsdatum 

• Beitragsgruppe / Beitragsart 

• Beitragssumme 

• jä. / hjä. Zahlungsweise 

• IBAN / Bank / BIC / Kontoinhaber (bei Sepa-Lastschrift-Mandat) 

• stimmberechtigt (ja / nein) 

• Arbeitsstunden (ja / nein) 

2.6 Sicherung von personenbezogenen Daten 

Es sind durch alle Nutzer der durch den Verein und seinen Vorstandsmitgliedern gespeicherten 

personenbezogenen Daten geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 

(passwortgeschützter Nutzer-Account, Firewall-System, Virenschutzprogramm) getroffen, um einen 

angemessenen Schutz der Daten sicherzustellen.  

Es sind im Rahmen der Nutzung auf Endgeräten zur Sicherung der Daten ausreichend sichere 

Passwörter zu verwenden. Die Mitglieder des Vorstands informieren sich diesbezüglich angemessen 

- z.B. beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter dem Stichwort “Sichere 

Passwörter - Faktenblatt”. 

3. Nutzung von personenbezogenen Daten 

 

3.1 Nutzung personenbezogener Daten durch den Vorstand  

3.1.1 Gemäß Satzung hat der TCN neun Vorstandsmitglieder in unterschiedlichen Rollen, die in 

ihren jeweiligen Rollen die personenbezogenen Daten nutzen.  

3.1.2 Hiervon sind folgende Vorstandsfunktionen mit der Verarbeitung der angegebenen Daten und 

zu den angegebenen Zwecken betraut: 

a) Geschäftsführer:innen 

➢ Verarbeitungstätigkeit: Mitgliederverwaltung, Vereinsverwaltung  

➢ Zweck der Verarbeitung: Verwaltung der Vereinstätigkeit 

➢ Kategorie der betroffenen Personen: Mitglieder, verstorbene Mitglieder, 

Mitgliedschaftsanwärter, Partner, Lieferanten, Gäste 

➢ Kategorie der personenbezogen Daten: alle unter §2.5 aufgeführten Daten 

b) Stellvertretende Geschäftsführer:innnen 

➢ Verarbeitungstätigkeit: Mitgliederverwaltung, Vereinsverwaltung  

➢ Zweck der Verarbeitung: Verwaltung der Vereinstätigkeit 

➢ Kategorie der betroffenen Personen: Mitglieder, verstorbene Mitglieder, 

Mitgliedschaftsanwärter, Partner, Lieferanten, Gäste 

➢ Kategorie der personenbezogen Daten: alle unter §2.5 aufgeführten Daten 

c) Schatzmeister:innen 
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➢ Verarbeitungstätigkeit: Beitragsverwaltung, Rechnungsstellung 

➢ Zweck der Verarbeitung: Vereinsfinanzierung 

➢ Kategorie der betroffenen Personen: Mitglieder 

➢ Kategorie der personenbezogen Daten: alle unter §2.5 aufgeführten Daten 

d) Stellvertretende Schatzmeister:innen 

➢ Verarbeitungstätigkeit: Beitragsverwaltung, Rechnungsstellung 

➢ Zweck der Verarbeitung: Vereinsfinanzierung 

➢ Kategorie der betroffenen Personen: Mitglieder 

➢ Kategorie der personenbezogen Daten: alle unter §2.5 aufgeführten Daten 

e) Sportwarte 

➢ Verarbeitungstätigkeit: Sportbetrieb 

➢ Zweck der Verarbeitung: Spielberechtigungen, Medenspiele, Turniere etc. 

➢ Kategorie der betroffenen Personen: Mitglieder 

➢ Kategorie der personenbezogen Daten: alle unter §2.5 aufgeführten Daten 

f) Stellvertretende Sportwarte 

➢ Verarbeitungstätigkeit: Sportbetrieb 

➢ Zweck der Verarbeitung: Spielberechtigungen, Medenspiele, Turniere etc. 

➢ Kategorie der betroffenen Personen: Mitglieder 

➢ Kategorie der personenbezogen Daten: alle unter §2.5 aufgeführten Daten 

g) Vorsitzende 

➢ keine 

h) Stellvertretende Vorsitzende 

➢ keine 

3.1.3. Vorstandsmitglieder in der jeweiligen Vorstandsfunktion und Erreichbarkeit 

a) Geschäftsführer: Christian Böker (info@tc-neuwerk.de)  

b) Stellv. Geschäftsführer: Markus Pöhler (info@tc-neuwerk.de)  

c) Schatzmeister: Wolf-Dieter Rieger (buchhaltung@tc-neuwerk.de)  

d) Stellv. Schatzmeister: Philipp Rodriguez (buchhaltung@tc-neuwerk.de) 

e) Sportwart: Holger Speuser (sport@tc-neuwerk.de)  

f) Stellv. Sportwart: Kai Bammen (sport@tc-neuwerk.de)  

g) Stellv. Sportwartin: Anne Lobin (sport@tc-neuwerk.de) 

h) Vorsitzender: Wolfgang Beyers (vorstand@tc-neuwerk.de) 

i) Stellv. Vorsitzende: Jessisca Keilhoilz-Busch (vorstand@tc-neuwerk.de) 

mailto:info@tc-neuwerk.de
mailto:info@tc-neuwerk.de
mailto:buchhaltung@tc-neuwerk.de
mailto:buchhaltung@tc-neuwerk.de
mailto:sport@tc-neuwerk.de
mailto:sport@tc-neuwerk.de
mailto:sport@tc-neuwerk.de
mailto:vorstand@tc-neuwerk.de
mailto:vorstand@tc-neuwerk.de
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Alle Funktionsträger sind bezüglich der Datenspeicherung und der Sicherung gegen unbefugten 

Zugang zur Einhaltung der unter §2.6 aufgeführten Standards verpflichtet. 

3.1.4 Zur Datenübermittlung gehört jede Art von Veröffentlichung personenbezogener Angaben, 

z.B. in einer Tageszeitung oder im Internet. Sie können weitergegeben werden, wenn dies zur 

Erreichung des Vereinszwecks, insbesondere zur Verwaltung und Betreuung der Mitglieder 

erforderlich ist. Auch zu einem anderen Zweck, als zu dem, zu dem sie erhoben worden sind, wenn 

der Verein oder Empfänger daran ein berechtigtes Interesse hat und sofern die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen nicht überwiegen (Art. 6 Abs 1 DSGVO). 

Die grundsätzliche Datenübermittlung personenbezogener Daten der Mitglieder an 

Vereinsmitglieder (z.B. durch Aushang) ist nicht gestattet. 

Zur Durchführung des Vereinszweckes (z. B. Bildung von Mannschaften) dürfen notwendige Angaben 

an Mitglieder weitergegeben werden. Ebenso stellt der Verein Teile der personenbezogenen Daten 

der Mitglieder allen anderen Mitgliedern zum Zwecke der digitalen Organisation der Platzbuchung 

zur Verfügung. 

Der Grundsatz lautet: Der Verein nutzt die ihm vertraulich überlassenen Daten ausschließlich für die 

Förderung der Vereinszwecke und zu Verwaltung und Betreuung der Mitglieder. 

3.1.5 Eine regelmäßige Übermittlung von Daten findet im Rahmen des allgemeinen Spielbetriebes 

(Medenspiele, Stadtmeisterschaften, Turniere etc.) an den Tennisverband Niederrhein statt. Dies ist 

zur Verwirklichung des Vereinszwecks erforderlich und für den Verein verpflichtend. Es werden 

allerdings keine Mitgliederlisten, sondern nur die erforderlichen personenbezogenen Daten, i.d.R. 

Vorname, Nachname, Geb.-Datum, Nationalität, ggf. Erreichbarkeiten weitergegeben. 

Datenübermittlungen an Firmen oder Sponsoren zu Werbezwecken sind nicht vorgesehen. Im 

Einzelfall könnte eine Datenübermittlung an Versicherungen erforderlich sein (z.B. bei einem 

Sportunfall, Haftpflichtschaden). In diesem Fall ist ein Einverständnis der betroffenen Person 

einzuholen.  

Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten im Internet sind nur mit ausdrücklichem 

Einverständnis der betroffenen Personen zulässig. Ausnahme bilden die Namen und 

Erreichbarkeiten von Funktionsträgern im Verein (Vorstand oder Beauftragte des Vorstands mit 

Funktionen). Private Anschriften allerdings nur mit deren ausdrücklichem Einverständnis. 

3.1.6 Informationen über Vereinsmitglieder (z.B. Spieleergebnisse, persönliche Leistungen, 

Mannschaftsaufstellungen, Ranglisten, Leistungsklassen,) können ausnahmsweise auch ohne 

Einwilligung kurzfristig ins Internet eingestellt werden, wenn der Betroffene darüber informiert 

wurde und keine schutzwürdigen Interessen überwiegen. Die Dauer hängt von der Bedeutung des 

Ereignisses und dem daraus abzuleitenden Informationsinteresses der Öffentlichkeit ab (z.B. eine 

Mannschaft steigt in eine höhere Spielklasse auf und ein Foto mit Namen wird veröffentlicht). Auch 

hierbei gilt der Grundsatz: Nur die erforderlichen Daten (i.d.R. Vorname, Nachname, 

Vereinszugehörigkeit) dürfen veröffentlicht werden. 

Bei Pressemitteilungen oder Miteilungen an andere Massenmedien (Verbandszeitschrift) ist darauf 

zu achten, dass die schutzwürdigen Belange der betroffenen Vereinsmitglieder gewahrt werden. 

Ausschlaggebend ist, ob die Veranstaltung, über die berichtet werden soll, öffentlich ist oder war, 

was der Betroffene gegenüber der Presse selbst erklärt hat und was die Presse ihrerseits in 

Erfahrung bringen konnte. Personenbezogene Daten können dabei u.U. offenbart werden, wenn es 
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um besondere Leistungen eines Mitglieds geht oder eine Information im Interesse des Vereins oder 

der Öffentlichkeit erforderlich erscheint. Auskünfte zum privaten, nicht vereinsbezogenen Bereich, 

sollen ohne Einwilligung grundsätzlich nicht erfolgen. 

4. Recht auf Löschung und Einschränkung personenbezogener 

Daten  
   

4.1 Das Recht auf Löschung richtet sich nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO. Danach sind 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern sie für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, die betroffene Person ihre 

Einwilligung widerruft oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt, die personenbezogenen 

Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder wenn die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist.  

Die Löschung der personenbezogenen Daten der Mitglieder (siehe § 2.2) erfolgt in folgenden Fällen: 

• Entfallen des Zwecks (Kündigung der Mitgliedschaft, Vereinsauflösung) 

• Widerruf des Betroffenen gegen seine Einwilligung zur Nutzung der Daten 

• Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten durch den Betroffenen 

• Löschung ist zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtung erforderlich 

Im Falle einer Kündigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten, die elektronisch 

erfasst wurden, nach Wirksamkeit der Kündigung gelöscht. Die schriftlichen Aufnahmeanträge 

werden in einem Schredder vernichtet. Diese Aufgabe obliegt z.Z. dem unter § 3.1.3. (a & b) 

benannten Verantwortlichen. 

Sollte die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, so kann hiervon abgesehen werden und eine so 

genannte Protokolldatei erstellt werden. Eine Verarbeitung dieser Daten (eingeschränkte Daten) ist 

nur noch mit Einwilligungdes Betroffenen gestattet. 

4.2 Beim Ausscheiden oder dem Wechsel von Funktionsträgern ist sicherzustellen, dass 

sämtliche Mitgliederdaten entweder ordnungsgemäß gelöscht oder an den Nachfolger oder einen 

anderen Funktionsträger des Vereins übergeben werden und keine Kopien und Dateien mit 

Mitgliederdaten beim bisherigen Funktionsträger verbleiben. Alle ausscheidenden Funktionsträger, 

die im Besitz von Mitgliederdaten waren, werden veranlasst, eine entsprechende Erklärung über die 

Abgabe oder vollständigen Vernichtung der Mitglieder-Daten zu unterschreiben, die durch den 

Verein aufbewahrt wird. Die personenbezogenen Daten dieser Erklärung sind aus rechtlichen 

Gründen auch nach Ausscheidens des ehemaligen Vorstandsmitglieds aus dem Verein weiterhin 

aufzubewahren. 

 

5. Datenschutzbeauftragter 

Ein Datenschutzbeauftragter ist gem. Art. 37 DSGVO unter bestimmten Voraussetzungen zu 

benennen. Der TCN ist gem. der Erklärung in § 3.1.2 bzw. § 3.1.2 gemäß Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) § 38 nicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet. 
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6. Datenschutz-Verpflichtung von Beschäftigten, ehrenamtlich 

Tätige  
 

Die DSGVO schreibt vor, dass Beschäftigte und auch ehrenamtlich Tätige über den Umgang mit 

personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und belehrt werden. 

Zu diesem Zweck hält der TCN eine Verpflichtungserklärung vor, die von den Betroffenen zur 

Kenntnis genommen und dies mit Unterschriftsleistung dokumentiert werden muss.  

Die ist durch neue Beschäftigte oder ehrenamtlich tätige sowie bei jeder Aktualisierung dieser DSO 

erneut zu unterzeichnen. 

Die Verpflichtungserklärungen werden durch den Vorstand archiviert und auch über die 

Mitgliedschaft hinaus aus rechtlichen Gründen aufbewahrt. 

7. Information- und Auskunftspflichten 

 

Der TCN kommt seiner Informations- und Auskunftspflicht nach der DSGVO mit dieser 

Datenschutzordnung vollumfänglich nach. 

8. Datenschutzverletzungen 

 

Die DSGVO regelt in den Artikeln 33 und 34 den Umgang mit Datenpannen. Dabei sieht die 

Verordnung eine abgestufte Meldepflicht vor: 

a) Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde hat immer zu erfolgen, es sei denn, dass die 

Datenpanne „voraussichtlich nicht zu einem Risiko“ für den betroffenen führt. 

b) Eine Benachrichtigung der betroffenen Person muss dagegen nur dann erfolgen, wenn ein 

hohes Risiko für deren Rechte und Freiheiten besteht. 

Die Meldung der Datenpanne muss innerhalb von 72 Stunden bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

stattfinden. Meldungen umfassen u.a. die Art der Datenpanne, die Kategorie von betroffenen Daten, 

die Anzahl der Betroffenen und der Datensätze, eine Einschätzung der Folgen für den Betroffenen 

sowie die Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung bzw. zur Schadensminimierung. 

 

9. Datenschutz-Folgeabschätzungen (Art. 35 DSGVO) 

Eine Datenschutz-Folgeabschätzung ist gem. §35 Abs. 3 DSGVO nicht erforderlich, da die Kriterien 

durch die in diese DSO beschriebenen Datenkategorien und nutzungszwecke nicht erfüllt sind. 

10. Veröffentlichung 

Der TCN veröffentlicht die jeweils gültige DSO auf seiner Vereinshomepage tc-neuwerk.de.  
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11. Einwilligung 

Im Aufnahmeantrag des TCN wird auf die jeweils aktuelle und veröffentlichte DSO (dieses Dokument 

in seiner jeweils aktuellen Fassung) und dessen Gültigkeit hingewiesen.  

Der Aufnahmeantrag ist von jedem Mitgliedsanwärter bzw. dem Erziehungsberechtigten hinter 

dieser Einverständniserklärung zu unterschreiben, wodurch sowohl die Kenntnisnahme und das 

Einverständnis u.a. mit dieser DSO sowie deren Inhalte dokumentiert wird. 

Die personenbezogenen Daten im Antrag  gem. §1.1 sind die Grundlage für die unter Nr. §2.5 

gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten, die gemäß §3 beschriebener Zwecke 

erhoben und verarbeitet werden.  

Die in der Datenschutzordnung aufgeführten Verarbeitungsvorgänge, wie Erhebung, Speicherung, 

Nutzung und Löschung personenbezogener Daten beruhen daher auf dieser 

Einverständniserklärung. Die Abgabe der Einverständniserklärung ist freiwillig. Ohne 

Einverständniserklärung ist allerdings eine Aufnahme im Verein nicht möglich, da eine 

Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung im Sinne des Vereinszwecks nicht erfolgen kann. 

Die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats ist durch eine zusätzliche Unterschrift zu dokumentieren, 

die Verarbeitung der (Konto-) Daten von der Erteilung des SEPA-Lastschriftsmandats jedoch 

unabhängig. 

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Einverständniserklärungen stets 

widerrufen und eingeschränkt werden können. 

Der Verein behält sich eine Kündigung der Mitgliedschaft vor, falls durch den Wiederruf oder die 

Einschränkung der Einverständniserklärung zu der DSO eine Mitgliedschaft nicht mehr möglich sein 

sollte. 

11. Nutzungsrecht 

Diese Datenschutzordnung des TCN darf nicht von Dritten ohne ausdrückliche Einwilligung des 

Vorstands des TC-Neuwerk 2011 e.V. genutzt werden. 

12. Gültigkeit 
Diese Datenschutzordnung des TC Neuwerk tritt ab dem 24.04.2023 in Kraft und ersetzt die 

vorhergehenden gleichnamigen Regelungen. Sie wird gemäß §1.2 Absatz 2 den Mitgliedern 

unverzüglich zur Kenntnis gebracht.  
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